
 

 

 
 

 Vereinfachter Spendennachweis 
 
 
 

Bei Spenden bis zu 300,00 € dient dieser Beleg in Verbindung mit dem Kontoauszug 
oder dem Bareinzahlungsbeleg als Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanz-
amt. 
 
Empfänger: 
Theresia-Gerhardinger-Stiftung  
Unterer Anger 2 
80331 München 
 
Die Theresia-Gerhardinger-Stiftung ist gemäß Freistellungsbescheinigung des Finanz-
amtes München, Steuer Nr. 143/235/80686 vom 22.07.2022 für den letzten Veranla-
gungszeitraum 2019 bis 2021 nach §5 Abs. Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer 
und nach §3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.  
 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung kirchlicher oder folgender 
gemeinnütziger Zwecke: Förderung der Jugendhilfe, Förderung der Erziehung, Förde-
rung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe (§§ 51 ff. AO) ver-
wendet wird.  
 


